
  

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG  
 

Produktinformationsblatt zur Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
Informationen nach § 4 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) 

 

 
Dieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über 
den gewünschten Versicherungsschutz. Beachten Sie bitte, dass die 
hier genannten Informationen nicht abschließend sind. 
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden 
Allgemeinen Reiseversicherungsbedingungen der SIGNAL IDUNA 
Allgemeine (ARVB SIGNAL IDUNA 2008). 
 
1  Welche Art von Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Unser Vorschlag bezieht sich auf eine Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung. 
 
2  Was ist versichert? 
Diese Versicherung bietet Versicherungsschutz für die dem Reiseun-
ternehmen oder einem anderen bei Nichtantritt der Reise vertraglich 
geschuldeten Rücktrittskosten sowie bei Abbruch der Reise oder bei 
nachträglicher Rückkehr zusätzlich entstandenen und nachgewiesenen 
Rückreisekosten und der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistun-
gen. Entsprechend Ihrem Beitrag gelten die vereinbarten Höchstleis-
tungen. Wir verweisen hier auf Nr. 3. 
 
Nähere Einzelheiten sind in den ARVB SIGNAL IDUNA 2008 § 1 A 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung zu entnehmen. 
 
3  Wie hoch ist der Beitrag, und was müssen Sie bei der Beitrags-
zahlung beachten? 

Der Erst- oder Einmalbeitrag wird unverzüglich fällig. 
 
Der Versicherungsnehmer hat sicherzustellen, dass das zum Einzug 
angegebene Konto die erforderliche Deckung aufweist. 

4  Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Es können nicht alle denkbaren Fälle versichert sein; der Beitrag wäre 
sonst unangemessen hoch. Deshalb sind einige Fälle im angebotenen 
Versicherungsschutz nicht eingeschlossen, die sich nach den Bestim-
mungen Ihres Tarifes / Leistungsarten und evtl. individuellen Merkma-
len der versicherten Person richtet. 
 
Reiseabsagen aus Gründen die nicht unter § 1 A Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung (ARVB SIGNAL IDUNA 2008) aufgeführt 
sind. 
 
5  Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss, und welche 
Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Der Vertrag kommt durch den Online-Antrag auf Versicherungsschutz 
und die Annahme durch den Versicherer zustande. 
 
Für den Vertragsabschluss ist es erforderlich, dass Sie alle Daten 
korrekt und vollständig angeben. 
 
Bei nicht korrekten / vollständigen Daten kann ggf. ein späterer Leis-
tungsanspruch nicht zugeordnet werden bzw. es erfolgt eventuell durch 
das Geldinstitut keine Zahlung und es besteht somit kein Versiche-
rungsschutz.  
 

Reisepreis Alle Reisen   
pro Person außer Schiffsreisen Schiffsreisen 
 ohne SB*   mit 20 % SB** ohne SB*  mit 20 % SB** 
     

bis 250 EUR 17,00 EUR 15,00 EUR 26,00 EUR 22,50 EUR 
bis 500 EUR 23,00 EUR 20,00 EUR 35,00 EUR 30,00 EUR 
bis 750 EUR 28,00 EUR 24,00 EUR 42,00 EUR 36,00 EUR 
bis 1.000 EUR 33,00 EUR 28,00 EUR 50,00 EUR 42,00 EUR 
bis 1.500 EUR 38,00 EUR 33,00 EUR 58,00 EUR 49;00 EUR 
bis 2.500 EUR 46,00 EUR 38,00 EUR 87,00 EUR 72,00 EUR 
bis 3.000 EUR 56,00 EUR 47,00 EUR 106,00 EUR 89,00 EUR 
bis 4.000 EUR 72,00 EUR 63,00 EUR 136,00 EUR 117,00 EUR 
bis 5.000 EUR 76,00 EUR 66,00 EUR 145,00 EUR 125,00 EUR 
bis 10.000 EUR 3,5 % 3,0 % 4,0 % 3,5 % 

*SB = Selbstbehalt 
**20 % SB = 20 % Selbstbehalt – mindestens 25 EUR pro Person 

  
Achtung: Der Versicherungsabschluss muss bei Buchung, 

spätestens 14 Tage nach Erhalt der Reisebestätigung, 
vorgenommen werden.  
Bei kurzfristigen Reisebuchungen (zwischen 28 und 15 Tage 
vor Reisebeginn) muss der Abschluss bis spätestens  
14 Tage vor Reisebeginn erfolgen. Bei Buchungen ab  
14 Tage vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss 
nur am Buchungstag möglich. 

 
Werden diese Fristen nicht eingehalten, kann der gewünsch-
te Versicherungsschutz nicht gewährt werden. 

 
6  Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertrages, 
und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Während der Vertragslaufzeit haben Sie die Obliegenheiten bei Eintritt 
eines Versicherungsfalles zu beachten. Siehe hierzu Nr. 7. 
 
7  Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles, 
und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Tritt ein Versicherungsfall ein (z. B. können Sie eine gebuchte Urlaubs-
reise nicht antreten) haben Sie bestimmte Pflichten zu erfüllen. Vor 
allem ist es notwendig dem Versicherer den Schaden unverzüglich 
mitzuteilen und entsprechende Originalbelege vorzulegen.  
 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende 
Konsequenzen haben. So ist der Versicherer gegebenenfalls nicht oder 
nur teilweise zur Leistung verpflichtet. Ferner kann der Versicherer 
unter Umständen vom Vertrag zurücktreten. 
 
Einzelheiten dazu finden Sie unter § 5 A Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung der ARVB SIGNAL IDUNA 2008. 
 
8  Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten 
Zeitpunkt, sofern der Beitrag rechtzeitig gezahlt wird. Siehe hierzu auch 
Nr. 3.  
 
Der Vertrag endet mit Beendigung der Reise.  
 
9  Welche Möglichkeit gibt es, den Vertrag zu beenden?  
Bei nachweislicher Stornierung der Reise durch den Reiseanbieter wird 
der Vertrag ab vereinbartem Vertragsbeginn beendet. 
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SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG  
 

Kundeninformation zur Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) 

 

 
Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers sowie 
vertretungsberechtigte Personen 
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 
Joseph-Scherer-Str. 3 
44139 Dortmund,  
HR B 19108, AG Dortmund 
 
Vertreten durch die Vorstände: Reinhold Schulte (Vorsitzender), 
Dr. Karl-Josef Bierth, Michael Johnigk, Ulrich Leitermann, 
Michael Petmecky, Dr. Klaus Sticker 
 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und 
in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsverträgen. 
 
Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Das Ihnen vorgelegte Angebot hat eine Gültigkeit von 24 Monaten, ab 
Erstellungsdatum.  
 
Sofern vom Gesetzgeber eine Änderung der Versicherungssteuer 
beschlossen wird, ist eine Änderung des Beitrages in dieser Höhe zu 
berücksichtigen. 
 
Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt durch diesen Online-Antrag auf Versicherungs-
schutz und die Annahme durch den Versicherer zustande. 
 
Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die Ausstellung 
eines Versicherungsscheins bestätigt. Der Versicherungsschein wird 
Ihnen sofort nach Vertragsabschluss online, zum downloaden, zur 
Verfügung gestellt. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern 
der Beitragsabruf eingelöst wird.  
 
Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht besteht nur für Verträge mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Monat.  
 
Sie können Ihre Vertragserklärung ab Stellung des Antrages innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins, der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, sowie der Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Den Widerruf richten Sie bitte an die unter „Identität und ladungsfähige 
Anschrift des Versicherers“ genannte Anschrift. 
 
Die Vertragsbestimmungen, die Allgemeinen Reiseversicherungsbe-
dingungen sowie die Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG werden 
Ihnen mit diesem Internetangebot, der Versicherungsschein bei Ab-
schluss dieses Internetantrages, zum downloaden, zur Verfügung 
gestellt. 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten Sie nur den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der gezahlten Beiträge 
zurück, sofern der Versicherungsschutz mit Ihrer Zustimmung bereits 
vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen hat; andernfalls erhalten Sie 
die gesamten bereits gezahlten Beiträge zurück. 
 

  
Kündigung / Beendigung des Vertrages 
Der Vertrag endet mit Beendigung der Reise. Eine Kündigung ist nicht 
erforderlich. 
 
Sprachen der Vertragsbedingungen und der Vertragsinformatio-
nen / Sprache der Kommunikation der Versicherer und Versiche-
rungsnehmer während der Vertragslaufzeit  
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Informa-
tionen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versicherer verpflich-
tet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages in 
deutscher Sprache zu führen. 
 
Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren  
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergericht- 
lichen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten 
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine Schlich-
tungsstelle eingeschaltet werden. Der Schlichtungssuchende kann sich 
wenden an den Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin. 
 
Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu be-
schreiten, bleibt davon unberührt. 
 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerich-
tet werden an die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.  
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SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 
 

Allgemeine Reiseversicherungsbedingungen der  
SIGNAL IDUNA Allgemeine (ARVB SIGNAL IDUNA)  
 
Artikel 1 - 13 gelten für alle Reiseversicherungen der  
SIGNAL IDUNA. Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz 
mit den entsprechenden Vereinbarungen ist in den nachfolgenden 
Teilen A bis F geregelt. 
 
Artikel 1 Versicherte Personen  
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen oder 
der im Versicherungsschein beschriebene Personenkreis. Als Famili-
enangehörige gelten Ehepartner, Lebensgefährte und die unterhalts-
berechtigten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, sofern 
sie mit dem Versicherungsnehmer in einem gemeinsamen Haushalt 
leben. Versicherungsfähig sind Personen, die ihren ständigen Wohn-
sitz in Deutschland haben. Versicherungsschutz besteht für die 
mitversicherten Personen (z.B. die mitversicherten Kinder) auch, 
wenn sie allein reisen. 
 
Artikel 2 Versicherte Reise  
1  Bei Jahresversicherungen mit einjähriger Dauer gilt der Versiche-
rungsschutz für beliebig viele private Reisen, wobei die maximale 
Versicherungsdauer je Reise im Tarif geregelt ist.  
Für die Jahres-Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt:  
Endet das Versicherungsjahr während der Urlaubsreise, besteht der 
Versicherungsschutz nur fort, sofern der Vertrag nicht abgelaufen 
(Verträge ohne Verlängerung) oder gekündigt (Verträge mit Verlän-
gerung) ist. 
 
2  Bei allen übrigen Reiseversicherungen gilt der Versicherungs-
schutz für die jeweilig versicherte Reise. Die Höchstversicherungs-
dauer beträgt 365 Tage. 
 
3  Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnor-
tes der versicherten Person gelten nicht als Reisen. 
 
Artikel 3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Prämie vor 
Reiseantritt bzw. bei der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inner-
halb der Abschlussfrist gezahlt wurde. 
  
Der Versicherungsschutz  
 
1. a) beginnt in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit dem 
  Abschluss des Versicherungsvertrages für die gebuchte Reise. 
  Der Versicherungsabschluss muss bei Buchung; spätestens 14 
  Tage nach Erhalt der Reisebestätigung, vorgenommen werden. 
  Bei kurzfristiger Reisebuchung (zwischen 28 und 15 Tage vor 
  Reisebeginn) muss der Abschluss bis spätestens 14 Tage vor 
  Reisebeginn erfolgen. Bei Buchung ab 14 Tage vor Reisebeginn 
  ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag möglich. 
 b) beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem Reisean-
  tritt. In der Reise-Krankenversicherung müssen Versicherungs-
  beginn und Reisebeginn identisch sein. 
2. endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der 
 Beendigung der versicherten Reise, bzw. mit Ende des Versich-
 erungsvertrages. Wird bei Reisen mit dem Kraftfahrzeug das 
 Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft am Wohnort 
 entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit der 
 Ankunft. 
3. verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn sich
 die planmäßige Beendigung der Reise verzögert, aus Gründen, 
 die die versicherte Person nicht zu vertreten hat. 
 
Artikel 4 Prämie  
1  Erste oder einmalige Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie wird sofort bei Abschluss des Ver-
trages fällig und ist bei Aushändigung des Versicherungsscheins zu 
zahlen. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Erhalt des Versicherungsscheins erfolgt. 
 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezo-
gen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprechen. 

  
2  Folgeprämie/Folgen der Nichtzahlung 
a)  Folgeprämien sind für jeweils ein Versicherungsjahr spätestens 
am 1. des Monats zu zahlen, in dem ein neues Versicherungsjahr 
beginnt. Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen. 
b)  Wird eine Folgeprämie nicht spätestens zu diesem Termin be-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es 
sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die 
SIGNAL IDUNA wird den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens 2 Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn 
darin die Zusammensetzung der rückständigen Prämie sowie die 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angegeben werden, die nach Artikel 4 Nr. 3 c) und d)  mit dem 
Fristablauf verbunden sind. Die SIGNAL IDUNA ist berechtigt, Ersatz 
des durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
c)  Kein Versicherungsschutz:  
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn der  Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Artikel 4 Nr. 3 b) (Satz 2) darauf hinge-
wiesen wurde. 
d)  Kündigung:  
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann die SIGNAL IDUNA die Reiseversiche-
rung ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Artikel 4 Nr. 3 b) (Satz 2)  
darauf  hingewiesen wurde. Wurde gekündigt und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats die angemahnte Prä-
mie nebst Zinsen und Kosten, besteht die Reiseversicherung fort. Für 
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. 
 
Artikel 5 Einschränkung des Versicherungsschutzes/Mehr- 
fachversicherung  
1  Nicht versichert sind die Gefahren 
 
a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und 
 solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindli-
 chen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vor
 handensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefah-
 ren ergeben; 
b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder 
 politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der 
 daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen 
 Unruhen; 
c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 
 hoher Hand; 
d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-
 schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen 
 mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf 
 sonstige mitwirkende Ursachen; 
e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung. 
 
2  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert 
wurde (z.B. nach Tod im Ausland Ersatz der Bestattungskosten im 
Ausland bzw. Ersatz der Überführungskosten nach Deutschland). 
Auch wenn eine Mehrfachversicherung besteht, leistet die  
SIGNAL IDUNA aus diesen Verträgen insgesamt nur einmal Ersatz 
bis maximal zur Höhe der nachgewiesenen notwendigen Kosten. 
 
Artikel 6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
und Folgen von Obliegenheitsverletzungen  
1  Obliegenheiten 
Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen sind 
verpflichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalles 
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a) den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, 
was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte; 

b) den Schaden der SIGNAL IDUNA unverzüglich, spätestens nach 
Abschluss der Reise, unter Einreichung sämtlicher relevanter  
Unterlagen, anzuzeigen; 

c) der SIGNAL IDUNA jede zumutbare Untersuchung über Ursa- 
che und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu 
dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen, ggf. 
behandelnde Ärzte und andere Versicherer von ihrer Schweige-
pflicht zu entbinden sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde 
einzureichen; 

d) Beginn und Ende jeder Auslandsreise bei der Jahresversiche-
rung auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen; 

e) im Falle einer stationären Behandlung im Krankenhaus und vor 
Beginn umfänglicher diagnostischer und therapeutischer Maß-
nahmen unverzüglich Kontakt zum 24-Stunden-Notfall-Telefon 
der SIGNAL IDUNA aufzunehmen; 

f) dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem Wohnort 
nächst gelegene geeignete Krankenhaus bei Bestehen der 
Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die SIGNAL IDUNA den 
Rücktransport nach Art der Krankheit und deren Behandlungs-
bedürftigkeit genehmigt. 

 
2  Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung 
Wird eine in Artikel 6 Nr. 1 oder in den Teilen A bis F geregelte 
Obliegenheit verletzt, gilt: 
 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 

Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

b) Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.  
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.  
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach a) zustehendes Kündigungsrecht 
ausübt. 

 
Artikel 7 Zahlung und Entschädigung  
Ist die Leistungspflicht der SIGNAL IDUNA dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt, so hat - soweit in den Teilen A bis F nichts 
anderes bestimmt ist - die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu erfolgen. 
 
Artikel 8 Ansprüche gegen Dritte  
Schadenersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Um-
fang bis zu der Höhe, in der im Versicherungsfall eine Entschädigung
geleistet wird, an die SIGNAL IDUNA über. Sofern erforderlich, ist die 
versicherte Person verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber 
der SIGNAL IDUNA abzugeben. 
 

  
Artikel 9 Besondere Verwirkungsgründe/Klagefrist  
Die SIGNAL IDUNA ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
 
a)   die versicherte Person bzw. der Versicherungsnehmer die 

SIGNAL IDUNA nach Eintritt des Versicherungsfalles arglistig 
über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund oder 
die Höhe der Leistung von Bedeutung sind;  

b)   eine Erstattung abgelehnt wurde und der Anspruch auf Leistung 
nicht gerichtlich geltend gemacht wird. 

 
Artikel 10 Kündigung nach dem Versicherungsfall  
a)  Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können der Versiche-
rungsnehmer und die SIGNAL IDUNA den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen. 
b)  Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob seine Kündigung 
 
- sofort nach Ihrem Zugang bei der SIGNAL IDUNA oder 
- zu einem späteren Zeitpunkt 
 

wirksam werden soll. 
c)  Die Kündigung der SIGNAL IDUNA wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer, frühestens jedoch mit Beendi-
gung der versicherten Reise, wirksam. 
 
Artikel 11 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 
1  Für Klagen gegen die SIGNAL IDUNA bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit nach dem Sitz der SIGNAL IDUNA oder dem Sitz 
der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich 
zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz hat. 
 
2  Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des 
Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz 
hat. 
 
3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
4  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
Artikel 12 Jahresversicherungen  
Sofern im Versicherungsschein dokumentiert, verlängert sich bei 
Jahresversicherungen der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn nicht 
einem der Vertragspartner einen Monat vor Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Die Kündi-
gung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden. 
Bei Jahresversicherungen der Reise-Krankenversicherung endet der 
Versicherungsschutz zum Ende des Versicherungsjahres, in dem 
die versicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet. Für mitver-
sicherte Kinder in der Familienversicherung gemäß Artikel 1 endet 
der Versicherungsschutz spätestens zum Ende des Versicherungs-
jahres, in dem die versicherte Person das 18. Lebensjahr vollendet, 
ohne dass es einer gesonderten Mitteilung des Versicherers bedarf. 
Dies gilt auch für gesamte versicherte Reisepakete, in denen die 
Reise-Krankenversicherung mit eingeschlossen ist. 
Diese Regelung findet keine Anwendung auf vereinbarte Tarife für 
Personen ab 65 Jahre, sofern wir im Versicherungsschein ausdrück-
lich darauf hinweisen. 
 
Artikel 13 Verjährung  
Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des Versiche-
rungsnehmers bei der SIGNAL IDUNA angemeldet worden, ist die 
Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung der 
SIGNAL IDUNA gehemmt. 
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A Reise-Rücktrittskosten-Versicherung  
§ 1 Versicherungsumfang 
Die SIGNAL IDUNA bietet Versicherungsschutz, wenn infolge einer 
der nachstehend genannten wichtigen Gründe entweder die Reise-
unfähigkeit der versicherten Person nach allgemeiner Lebenserfah- 
rung zu erwarten ist oder ihr der Antritt der Reise oder deren plan-
mäßige Beendigung nicht zugemutet werden kann.  
Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht und 
versichert, gilt: 
Zu den nachfolgend unter a) genannten Angehörigen der versicher-
ten Person und deren Betreuungspersonen zählen nicht die ver-
sicherten Personen untereinander. 
 
Wichtige Gründe sind: 
 
a)   Tod, schwere Unfallverletzung oder unerwartete schwere Er-

krankung der versicherten Person, ihres Ehepartners, ihres Le-
bensgefährten, ihrer Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder anderer naheste-
hender Angehöriger sowie derjenigen, die nicht mitreisende 
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen; 

b)   Impfunverträglichkeit der versicherten Person oder, im Falle 
gemeinsamer Reise, ihres Ehepartners, ihres Lebensgefährten, 
der minderjährigen Kinder oder Geschwister der versicherten 
Person oder der Eltern einer minderjährigen versicherten Per-
son, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist; 

c)   Schwangerschaft einer versicherten Person oder, im Falle 
gemeinsamer Reise, des versicherten Lebensgefährten oder der 
versicherten Mutter einer minderjährigen versicherten Person; 

d)   Schaden am Eigentum der versicherten Person oder, im Falle 
gemeinsamer Reise, eines der in § 1a genannten Angehörigen 
der versicherten Person infolge von Feuer, Leitungswasser,  

      Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, 
sofern der Schaden erheblich ist oder zur Schadenfeststellung 
die Anwesenheit des Versicherten notwendig ist; 

e)   Arbeitslosigkeit infolge unerwarteter betriebsbedingter Kündi-
gung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber; 

f)    Urlaubssperre infolge der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, 
sofern die versicherte Person bei der Reisebuchung arbeitslos 
gemeldet war und das Arbeitsamt der Reise zugestimmt hat. 

 
§ 2  Leistungen 
1    Bei Nichtantritt der Reise: 

Bei Nichtantritt der Reise aus einem der in § 1 genannten Grün-
de sind die vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten versichert. 

2    Bei Abbruch der Reise: 
 

a) Die SIGNAL IDUNA erstattet bei nicht planmäßiger Beendi-
gung der gebuchten Reise aus Anlass der in § 1 genannten 
Gründe die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückrei-
sekosten nach der Qualität der gebuchten und versicherten 
Reise, sofern An- und Abreise mitgebucht und versichert 
sind. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die Rück-
reise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten 
für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeug-
/Beförderungsklasse ersetzt. 

b) Die SIGNAL IDUNA ersetzt bei Abbruch der Reise zusätz-
liche und nachgewiesene Aufwendungen der versicherten 
Person für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene 
Leistungen. 

 
§ 3  Selbstbehalt (falls vereinbart) 
Bei jedem Versicherungsfall trägt die versicherte Person einen 
Selbstbehalt. Dieser beträgt – soweit nichts anderes vereinbart - 
25,00 EUR pro Person. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit 
ausgelöst, so beträgt der Selbstbehalt 20 % vom erstattungsfähigen 
Schaden, mindestens jedoch 25,00 EUR pro Person. 
 
§ 4 Versicherungswert, Versicherungssumme 
1  Die Versicherungssumme pro versicherte Reise muss dem vollen 
vereinbarten Reisepreis einschließlich der ggf. bei Buchung anfallen-
den Vermittlungsentgelte entsprechen (Versicherungswert). Kosten 
für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) 
sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme 
berücksichtigt wurden. 
2  Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haftet die 

   
SIGNAL IDUNA nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme 
zum Versicherungswert abzüglich eines eventuell vereinbarten 
Selbstbehalts. 
 
§ 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Die versicherte Person ist verpflichtet, 
 

1  die Reise unverzüglich nach Eintritt des Versicherungsfalles aus 
Anlass der in § 1 genannten Gründe zu stornieren, um die Stor-
nokosten möglichst gering zu halten; 

2  der SIGNAL IDUNA den Eintritt des Versicherungsfalles unver-
züglich mitzuteilen, ihr jede gewünschte sachdienliche Auskunft 
zu erteilen und ihr alle erforderlichen Beweismittel von sich aus 
zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über 
Krankheiten oder Verschlechterungen von Krankheiten, Unfälle, 
lmpfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft, sowie bei Tod durch 
Einreichung einer Sterbeurkunde; 

3  der SIGNAL IDUNA den Versicherungsschein und die Buchungs-
unterlagen mit der Stornokostenrechnung im Original einzurei-
chen. 

 
1330602  Jan08  Seite 3 von 3 



SIGNAL IDUNA Gruppe

Merkblatt zur Datenverarbeitung Stand: 01.2008

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben
unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz
oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und Nutzung in
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken-, Unfall- und Pflegepflichtversicherung (Personenversiche-
rung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklau-
sel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen:

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die
Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers/Maklers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten.
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns,
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe-
urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3 Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B.
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstan-
denen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Ver-
sicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf
Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen,
gesetzlicher Forderungsübergang sowie Teilungsabkommen) eines
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Scha-
dentag.

4 Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen
an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu
richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu
beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zen-
trale Hinweissysteme.

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt wer-
den dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:

Haftpflichtversicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Kfz-Versicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer:
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw.
Annahme mit Beitragszuschlag

- aus versicherungsmedizinischen Gründen,
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
- wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens
des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versiche-
rungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.
Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer:
- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-

ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versiche-
rungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von
36 Monaten,

- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen
Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der
Antragstellung.
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Sachversicherer:
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadensaufklärung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherer:
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs)
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

Unfallversicherer:
Meldung bei

- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung

im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall-
folgen,

- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Lei-
stungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

5 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen z.B. Kredite, Bauspa-
ren, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbststän-
dige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis
werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder
die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-
zahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die so genannten Partnerdaten (z.B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge)
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt ver-
bucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe
abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei-
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden,
spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind.
Branchenspezifische Daten - wie z.B. Gesundheits- und Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-
ligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unterneh-
men an:

SIGNAL Krankenversicherung a. G.
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG
für Handwerk, Handel und Gewerbe
SIGNAL IDUNA Pensionskasse Aktiengesellschaft
ALLWEST Allgemeine Westfälische Sterbekasse
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
SIGNAL Unfallversicherung a. G.
ADLER Versicherung AG
PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft
ALLRECHT Rechtsschutz AG

CONRAD HINRICH DONNER BANK Aktiengesellschaft
CONRAD HINRICH DONNER Vermögensverwaltung Luxemburg S.A.
DONNER TREUHAND-GESELLSCHAFT mbh & Co. KG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft AG
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
SIGNAL IDUNA Bauspar AG
Treuhand Contor Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice Aktiengesellschaft
SIGNAL Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und
Vermittler/Makler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer
Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bauspar-
verträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten,
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe
zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit:

HHG Unterstützungskasse für Handwerk, Handel und Gewerbe e.V.
UBS - Union Bank of Switzerland bzw. deren Gesellschaften: UBS
(Deutschland) AG, UBS Invest, UBS Intrag und UBS Anlage-Service
GmbH
Nationalbank Essen
Westdeutsche ImmobilienBank (ImmoBank)

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung
der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewon-
nenen Kunden. So vermitteln z.B. die genannten Kreditinstitute im
Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als
Ergänzung zu den eigenen Finanzdiensleistungsprodukten. Für die
Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden
Ausführungen unter Punkt 6.

6 Betreuung durch Versicherungsvermittler/-makler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des son-
stigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw.
unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer
Vermittler/Makler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in
Finanzdienstleistungen berät. Vermittler/Makler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch
Kreditinstitute, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a.

Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vermittler/Makler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags-
und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle
und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z.B.
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung kön-
nen an den zuständigen Vermittler/Makler auch Gesundheitsdaten
übermittelt werden.

Unsere Vermittler/Makler verarbeiten und nutzen selbst diese per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und
Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler/Makler ist
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung
zuständige Vermittler/Makler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unsere Unternehmen (z.B. durch Kündigung des
Vermittler-/Maklervertrages oder bei Pensionierung), regelt das
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversi-
cherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.
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